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3. Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung  

Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzerwartungen 
im Kernlehrplan in der Regel in ansteigender Progression und Komplexität formu-
liert. Dies erfordert, dass Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sein müs-
sen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, Kompetenzen, die sie in den 
vorangegangenen Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Zusam-
menhängen unter Beweis zu stellen. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergeb-
nisse der begleitenden Diagnose und Evaluation des Lernprozesses sowie des 
Kompetenzerwerbs Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unterrichts 
zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und Schüler sollen ein 
den Lernprozess begleitendes Feedback sowie Rückmeldungen zu den erreichten 
Lernständen eine Hilfe für die Selbsteinschätzung sowie eine Ermutigung für das 
weitere Lernen darstellen. Die Beurteilung von Leistungen soll demnach grundsätz-
lich mit der Diagnose des erreichten Lernstandes und Hinweisen zum individuellen 
Lernfortschritt verknüpft sein.  
 
Die Leistungsbewertung ist so anzulegen, dass sie den in den Fachkonferenzen ge-
mäß Schulgesetz beschlossenen Grundsätzen entspricht, dass die Kriterien für die 
Notengebung den Schülerinnen und Schülern transparent sind und die Korrekturen 
sowie die Kommentierungen den Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle 
Lernentwicklung ermöglichen. Dazu gehören – neben der Etablierung eines ange-
messenen Umgangs mit eigenen Stärken, Entwicklungsnotwendigkeiten und Feh-
lern – insbesondere auch Hinweise zu individuell erfolgversprechenden allgemeinen 
und fachmethodischen Lernstrategien.  
 
Im Sinne der Orientierung an den zuvor formulierten Anforderungen sind grundsätz-
lich alle in Kapitel 2 des Lehrplans ausgewiesenen Kompetenzbereiche (Rezeption 
und Produktion) bei der Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen. Über-
prüfungsformen schriftlicher und mündlicher Art, wie zum Ende dieses Kapitels skiz-
ziert, sollen deshalb darauf ausgerichtet sein, die Erreichung der in Kapitel 2 aufge-
führten Kompetenzen und Inhalte zu überprüfen. Ein isoliertes, lediglich auf Repro-
duktion angelegtes Abfragen einzelner Daten und Sachverhalte allein kann dabei 
den zuvor formulierten Ansprüchen an die Leistungsfeststellung nicht gerecht werden.  
 
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz 
sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe (APO-
GOSt) dargestellt. Demgemäß sind bei der Leistungsbewertung von Schülerinnen 
und Schülern erbrachte Leistungen in den Beurteilungsbereichen „Schriftliche Arbei-
ten/Klausuren“ sowie „Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit“ ent-
sprechend den in der APO-GOSt angegebenen Gewichtungen zu berücksichtigen. 
Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung insgesamt auf die im Zusammenhang 
mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen und erfassten Inhalte und nutzt unter-
schiedliche Formen der Lernerfolgsüberprüfung.  
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Hinsichtlich der einzelnen Beurteilungsbereiche sind die folgenden Regelungen zu 
beachten.  
 
 
Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten/Klausuren“  
Für den Einsatz in Klausuren kommen Aufgabenarten in Betracht, wie sie in Kapitel 
4 aufgeführt sind.  
 
Über ihre unmittelbare Funktion als Instrument der Leistungsbewertung hinaus sol-
len Klausuren im Laufe der gymnasialen Oberstufe auch zunehmend auf die inhalt-
lichen und formalen Anforderungen des schriftlichen Teils der Abiturprüfungen vor-
bereiten. Dazu gehört u. a. die Schaffung angemessener Transparenz im Zusam-
menhang mit einer kriteriengeleiteten Bewertung unter Berücksichtigung der drei 
Anforderungsbereiche. Beispiele für Prüfungsaufgaben und Auswertungskriterien 
sowie Konstruktionsvorgaben und Operatorenübersichten können auf den Seiten 
des Bildungsportals unter https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/ 
abgerufen werden.  
 
Da in Klausuren neben der Verdeutlichung des fachlichen Verständnisses auch die 
Darstellung bedeutsam ist, muss diesem Sachverhalt bei der Leistungsbewertung 
gemäß APO-GOSt hinreichend Rechnung getragen werden. Abzüge für Verstöße 
gegen die sprachliche Richtigkeit sollen allerdings nicht erfolgen, wenn diese bereits 
bei der Darstellungsleistung fachspezifisch berücksichtigt wurden.  
 
In der Qualifikationsphase trägt zudem eine komplexe Leistungsüberprüfung (u. a. 
Facharbeit) dazu bei, die Schülerinnen und Schüler mit den Prinzipien und Formen 
selbstständigen, wissenschaftspropädeutischen Lernens vertraut zu machen.  
 
 
Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit“  
Im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit“ kön-
nen neben den nachfolgend aufgeführten Überprüfungsformen weitere zum Einsatz 
kommen. Im Rahmen der Leistungsbewertung gelten auch für diese die oben aus-
geführten allgemeinen Ansprüche der Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewer-
tung. Im Verlauf der gymnasialen Oberstufe ist auch in diesem Beurteilungsbereich 
sicherzustellen, dass Formen, die im Rahmen der Abiturprüfungen – insbesondere 
in den mündlichen Prüfungen – von Bedeutung sind, frühzeitig vorbereitet und an-
gewendet werden.  
 
Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Leistungen im Unterricht/Sonstigen Mitarbeit“ 
zählen u. a. unterschiedliche Formen der selbstständigen und kooperativen Aufga-
benerfüllung, Beiträge zum Unterricht, von der Lehrkraft abgerufene Leistungsnach-
weise wie z. B. die schriftliche Übung, von der Schülerin oder dem Schüler vorberei-
tete, in abgeschlossener Form eingebrachte Elemente zur Unterrichtsarbeit, die 
z. B. in Form von Präsentationen, Protokollen, Referaten und Portfolios möglich wer-
den. Schülerinnen und Schüler bekommen durch die Verwendung unterschiedlicher 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/
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Überprüfungsformen vielfältige Möglichkeiten, ihre eigene Kompetenzentwicklung 
darzustellen und zu dokumentieren. 
 
Der Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht/Sonstige Mitarbeit“ er-
fasst die im Unterrichtsgeschehen durch mündliche und schriftliche Beiträge sicht-
bare Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Der Stand der Kompe-
tenzentwicklung in der „Sonstigen Mitarbeit“ wird sowohl durch Beobachtung wäh-
rend des Schuljahres (Prozess der Kompetenzentwicklung) als auch durch punktu-
elle Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwicklung) festgestellt.  
 
Die Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans ermöglichen eine Vielzahl von Über-
prüfungsformen. Im Verlauf der gesamten gymnasialen Oberstufe soll – auch mit 
Blick auf die individuelle Förderung – ein möglichst breites Spektrum verschiedener 
Formen in schriftlichen und mündlichen Kontexten zum Einsatz kommen. Wichtig für 
die Nutzung der Überprüfungsformen im Rahmen der Leistungsbewertung ist es, 
dass sich die Schülerinnen und Schüler zuvor im Rahmen von Anwendungssituati-
onen hinreichend mit diesen vertraut machen konnten.  
 
Die nachfolgenden Überprüfungsformen sind verbindlich an geeigneten Stellen im 
Unterricht einzusetzen. Darüber hinaus sind weitere Überprüfungsformen zulässig. 
 
 
Analyseaufgaben 

Analyseaufgaben können die Untersuchung des Inhalts und Aufbaus sowie der 
sprachlichen Gestaltung eines pragmatischen Textes verlangen. Dazu kann auch die 
Erschließung der Intention auf der Grundlage einer vernetzten Zusammenschau der 
Analyseergebnisse, ggf. unter Einbezug zusätzlichen Sach- und Kontextwissens, ge-
hören. Analyseaufgaben können sich aber auch auf mediale Gestaltungen beziehen 
und dabei die Untersuchung des Inhalts und der spezifischen Form sowie die Erschlie-
ßung seiner Intention ggf. unter Einbezug zusätzlichen Sach- und Kontextwissens um-
fassen.  
 
 
Interpretationsaufgaben 

Interpretationsaufgaben beziehen sich vor allem auf literarische Texte und können 
dabei die Untersuchung der inhaltlichen, sprachlichen und formalen Gestaltung des 
Textes sowie seine Deutung auf der Grundlage einer vernetzten Zusammenschau 
der Untersuchungsergebnisse umfassen. Bei der Deutung kann zusätzliches Sach- 
und Kontextwissen einbezogen werden. Aber auch mediale Gestaltungen können 
Gegenstand von Interpretationsaufgaben sein. Diese Aufgaben können auf die Un-
tersuchung des Inhalts und der spezifischen Form und ihre Deutung ggf. unter Ein-
bezug zusätzlichen Sach- und Kontextwissens abzielen.  
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Vergleichsaufgaben 

Vergleichsaufgaben können sich auf pragmatische Texte, literarische Texte und me-
diale Gestaltungen beziehen. Bei der vergleichenden Analyse und Interpretation 
werden die Vergleichsaspekte entweder vorgegeben oder sie müssen eigenständig 
erschlossen werden.  
 

Darstellungsaufgaben 

Bei diesen Aufgaben geht es um die strukturierte Darstellung von Wissensbestän-
den und Sachzusammenhängen in schriftlicher und mündlicher Form (z. B. informie-
render Text, komplexer Gesprächsbeitrag), die von geeigneten Präsentationsme-
dien gestützt werden kann. Die Darstellung von Sachzusammenhängen kann dabei 
auf der Basis von vorgegebenen Materialien und ggf. unter Beachtung einer vorge-
gebenen Kommunikationssituation erfolgen. Zu dieser Überprüfungsform gehört 
auch die Zusammenfassung von Texten (z. B. Exzerpt, mündliche und schriftliche 
Zusammenfassung, Visualisierung).  
 
 
Argumentationsaufgaben 

Argumentationsaufgaben können die Stellungnahme zu einer These oder einem 
(strittigen) Sachverhalt sowie die Erörterung einer These, eines Interpretationsan-
satzes oder eines fachbezogenen Sachverhalts in Form einer Prüfung von Pro- und 
Contra-Argumenten unter Einbezug von Fachwissen und das Vertreten des eige-
nen, begründeten Standpunktes verlangen. Die Erörterung eines pragmatischen 
Textes kann die Ermittlung der Position des Textes und seines Argumentationsgan-
ges und das Vertreten des eigenen, begründeten Standpunktes umfassen. Zu dieser 
Überprüfungsform gehört zudem die Argumentation auf der Basis vorgegebener Ma-
terialien mit dem Vertreten eines eigenen Standpunkts unter Verarbeitung des Ma-
terials und des Einbezugs von Fachwissen ggf. unter Beachtung einer vorgegebe-
nen Kommunikationssituation.    
 
 
Gestaltungsaufgaben 

Unter diese Überprüfungsform fällt der produktionsorientierte Umgang mit literari-
schen Vorlagen. Er zielt auf die gestaltende Darstellung eines eigenständigen Text-
verständnisses in Orientierung an zentralen inhaltlichen, sprachlichen und formalen 
Aspekten des Ausgangstextes (z. B. Weiterschreiben, Paralleltexte verfassen, me-
diale Transformation). Zu diesen Aufgaben gehört aber auch der gestaltende Vor-
trag von Texten im Sinne der Darstellung einer eigenen Textdeutung sowie die sze-
nische Interpretation. 
 
 
Metareflexionsaufgaben 

Diese Überprüfungsform umfasst das Überarbeiten eines eigenen oder fremden 
Textes (z. B. Feedback formulieren, Schreibkonferenzen) sowie die Reflexion über 
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Arbeits- und Verstehensprozesse und methodische Vorgehensweisen (z. B. Portfo-
lio, Lerntagebuch).   
 



Leistungsbewertung in der gymnasialen Oberstufe (Auszüge aus der Apo-Gost) 




